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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Artikel 10. (1) … Artikel 10. (1) … 
1. bis 10. … 1. bis 10. … 
11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und 

Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; Kammern für Arbeiter und 
Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet; 

11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- und 
Vertragsversicherungswesen; Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; 
Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet; 

12. bis 14. … 12. bis 14. … 
15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 

Kriegsschadenangelegenheiten und Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren 
Hinterbliebene; Fürsorge für Kriegsgräber; aus Anlass eines Krieges oder im 
Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen Führung der Wirtschaft 
notwendig erscheinende Maßnahmen, insbesondere auch hinsichtlich der 
Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsgegenständen; 

15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Kriegsschadenangelegenheiten; Fürsorge für Kriegsgräber; aus Anlass eines 
Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der einheitlichen Führung 
der Wirtschaft notwendig erscheinende Maßnahmen, insbesondere auch 
hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Bedarfsgegenständen; 

Artikel 102. (1) … Artikel 102. (1) … 
(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 

festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden: 
Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 

Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes 
aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; Passwesen; 
Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; Auslieferung; 
Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; Maß- und 
Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; Pressewesen; 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich 
der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der örtlichen 
Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei und 
Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 

(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 
festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden besorgt 
werden: 

Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; Zollwesen; 
Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm; Aufenthaltsrecht aus berücksichtigungswürdigen Gründen; 
Passwesen; Aufenthaltsverbot, Ausweisung und Abschiebung; Asyl; 
Auslieferung; Bundesfinanzen; Monopolwesen; Geld-, Kredit-, Börse- und 
Bankwesen; Maß- und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; Justizwesen; 
Pressewesen; Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der 
örtlichen Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; Fremdenpolizei 
und Meldewesen; Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen; 
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Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; geschäftlicher Verkehr mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der 
Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; Denkmalschutz; 
Organisation und Führung der Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; 
Angelegenheiten des Zivildienstes; Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren 
Hinterbliebene; Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von 
Kinderbeihilfen und die Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der 
Familie zum Gegenstand hat; Schulwesen sowie Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime; öffentliches 
Auftragswesen. 

Kartellrecht; Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Verkehrswesen; Strom- und Schifffahrtspolizei; Post- und 
Fernmeldewesen; Bergwesen; Regulierung und Instandhaltung der Donau; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; 
Vermessungswesen; Arbeitsrecht; Sozial- und Vertragsversicherungswesen; 
Pflegegeldwesen; Sozialentschädigungsrecht; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut 
auch der Anerkennung; Denkmalschutz; Organisation und Führung der 
Bundespolizei; militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die 
Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand hat; 
Schulwesen sowie Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schüler- und 
Studentenheime, ausgenommen das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen 
und das land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten 
der Schülerheime; öffentliches Auftragswesen. 

Artikel 151. (1) bis (53) Artikel 151. (1) bis (53) 
 (54) Art. 10 Abs. 1 Z 11 und 15 und Art. 102 Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 treten mit Ablauf des Monats der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

Artikel 2 
Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

§ 3. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes können unmittelbar von Bundesbehörden besorgt werden. 

 

§ 19. (1) bis (15) § 19. (1) bis (15) 
 (16) (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 1 tritt mit Ablauf des Monats der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 außer Kraft. 
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Artikel 3 
Änderung des Verbrechensopfergesetzes 

Artikel I  
(Verfassungsbestimmung)  

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von die 
Verbrechensopferentschädigung betreffenden Vorschriften sowie die Vollziehung 
dieser Vorschriften sind Bundessache. Sie können im Sinne des Artikels 102 Abs. 2 
B-VG unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

 

Artikel II  

§ 16. (1) bis (13) § 16. (1) bis (13) 
 (14) (Verfassungsbestimmung) Art. I tritt mit Ablauf des Monats der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 außer Kraft. 
(15) Die Artikelbezeichnung „Artikel II“ tritt mit Ablauf des Monats der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 außer Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Impfschadengesetzes 

§ 3. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Angelegenheiten dieses 
Bundesgesetzes sind unmittelbar von Bundesbehörden zu versehen. 

 

§ 9. (1) bis (6) § 9. (1) bis (6) 
 (7) (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 1 tritt mit Ablauf des Monats der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 außer Kraft. 

Artikel 5 

Änderung der 11. Opferfürsorgegesetz-Novelle 
Artikel I  

(Verfassungsbestimmung)  
(1) Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer des Kampfes für ein freies, 

demokratisches Österreich und die Opfer der politischen Verfolgung sind in 
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Gesetzgebung und Vollziehung auch in den Belangen Bundessache, in denen nicht 
schon auf Grund bestehender bundesverfassungsgesetzlicher Vorschriften die 
Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung gegeben ist. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 treten rückwirkend mit dem 2. September 
1947 in Kraft. 

Artikel IV (1) und (2) Artikel IV (1) und (2) 
 (3) (Verfassungsbestimmung) Art. I tritt mit Ablauf des Monats der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2013 außer Kraft. 
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